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Anmeldeformular zum Onlinehomeschooling in den 

Jugendeinrichtungen der Stadt Goslar 

 
Hiermit melde ich mich / melden wir unsere(n) Sohn/ Tochter für das 
Onlinehomeschooling-Angebot in den Jugendeinrichtungen verbindlich an: 
 

Einrichtung: ☐ Jugendzentrum Vienenburg ☐ Jugendzentrum Gleis 95 ☐ Jugendzentrum B6 

ab Datum:   
Die Teilnahme ist auf zwei Wochen begrenzt.  

Nach Ablauf ist eine erneute Anmeldung möglich. 
 

Angaben zum/ zur Teilnehmer*in 

Vorname:    Name:    

Anschrift:   

Telefon:  

Geburtsdatum:  Klassenstufe:  

Schule:  

Besondere Hinweise:  
(Allergien, Krankheiten, 

Medikamente)  

  

 

Angaben zur/ zum personensorgeberechtigten Person 

Vorname:   Name:   

Notfallnummer:   

 
 Mit der Anmeldung bestätige ich, dass sich mein Kind in dem oben genannten 

Zeitraum in der Einrichtung aufhalten darf. 

 Mein Kind ist (soweit für mich erkennbar) gesund und nimmt an dem Angebot auf 
eigene Gefahr teil. 

 Die beigefügten Teilnahmebedingungen sowie die Hygieneregeln sind Bestandteil der 
Anmeldung. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit diesen einverstanden. 

 Ich willige ein, dass die persönlichen Daten meines Kindes (Vor- und Nachname, 
Anschrift, Telefonnummer, Datum, Ankunfts- und Gehenzeit) zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten gespeichert werden. Nach drei Wochen werden die Daten gelöscht. 

   

 

Ort und Datum  Unterschrift 
    der personensorgeberechtigten Person 

An: 
Stadt Goslar 

Jugendpflege 
Charley-Jacob-Straße 3 
38640 Goslar 
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Teilnahmebedingungen 

(die Teilnahmebedingungen sind Bestandteils der verbindlichen Anmeldung) 
 

§ 1 Veranstalter 
Veranstalter ist die Jugendpflege der Stadt Goslar 
 

§ 2 Teilnahmeberechtigt 
Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die eine Schule besuchen und Zuhause nicht die 
Möglichkeit eines Internetzugangs und/ oder einen PC haben. 
 

§ 3 Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch die personensorgeberechtigte/n Person/en. Das 
Anmeldeformular ist sauber und leserlich auszufüllen. Bei minderjährigen Teilnehmenden ist die 

Anmeldung durch einer personensorgeberechtigten Person zu unterschreiben. 
Die Anmeldung gilt für zwei Wochen ab dem Datum der ersten Nutzung (im Anmeldeformular 
angegeben). Eine erneute Anmeldung ist möglich. 
 

§ 4 Leistung 
Die Jugendpflege der Stadt Goslar stellt einen Arbeitsplatz mit Internetzugang und einem PC zur 
Verfügung. Der PC bleibt im Eigentum der Stadt Goslar und verbleibt in der Einrichtung. Ein Zugang 

zu einem Drucker/ Scanner steht zur Verfügung. 
 

§ 5 Leitung 

Das Angebot wird von pädagogischen Mitarbeiter*innen betreut. Das pädagogische Personal ersetz 
hierbei nicht die Lehrkraft. Den Anweisungen des pädagogischen Personals ist Folge zu leisten. 
 

§ 6 Verhalten der Teilnehmenden 

Das pädagogische Personal der Einrichtungen ist berechtigt, bei Zuwiderhandlung gegen die 
Anweisungen des Personals, die Hygieneregeln sowie bei Begehung von strafbaren Handlungen, den 
Teilnehmenden vom Angebot auszuschließen. Die personensorgeberechtigte Person erklärt sich in 

der Anmeldung damit einverstanden. 
 

§ 7 Gesundheitszustand der Teilnehmenden 
Die personensorgeberechtigte Person versichert mit der Anmeldung, dass die teilnehmende Person 

(soweit erkennbar) gesund ist. Bei Krankheitsanzeichen wie z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 
Schnupfen, Gliederschmerzen sollte die teilnehmende Person zuhause bleiben. 
 

§ 8 Hygieneregeln 
Die Hygieneregeln sind einzuhalten und Teil der Teilnahmebedingungen. 
 

§ 9 Versicherung 
Die Teilnehmenden sind im Rahmen des Kommunalen Schadensausgleiches unfallversichert. Die 
ärztliche Behandlungs- und Versorgungskostensind von der jeweiligen gesetzlichen oder freiwilligen 
Krankenversicherung zu tragen; erst bei Folgeschäden bis hin zur Invalidität setzt die 

Unfallversicherung des Kommunalen Schadensausgleich ein. 
Mitgebrachte Wertgegenstände sind nicht versichert. 
 

§ 10 Rücktritt 
a) Rücktritt durch die Stadt Goslar: 
Die Jugendpflege der Stadt Goslar kann ohne Einhaltung einer Frist die Teilnahmebestätigung 

zurücknehmen, wenn durch die Teilnehmerin/ den Teilnehmer bzw. ihre/ seine 
Personensorgeberechtigten die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt werden, 
Wenn, aufgrund eines nicht vorhersehbaren Ereignisses, der Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, 
gibt es keinen Ersatzanspruch. 

 
b) Rücktritt durch die Teilnehmenden: 
Die Teilnehmenden können jederzeit vor Beginn von der Buchung zurücktreten. Der Rücktritt muss 

schriftlich erfolgen. Dieser wird mit Eingang in der Jugendeinrichtung wirksam. 
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